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Begründung nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 2a 
BauGB 

zur 219. Änderung des Flächennutzungsplanes im Stadtbezirk 2,  

Köln-Rodenkirchen 
Arbeitstitel: Parkstadt-Süd in Köln-Raderberg; 

hier:  Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß §8 Absatz 3 BauGB  

  
 
 

1. Gebietsbeschreibung 
 
Der zu ändernde Bereich der 219. FNP-Änderung liegt im Stadtbezirk 2/Rodenkirchen, westlich 
der Bonner Straße im nördlichen Bereich des Stadtteiles Raderberg, im östlichen Teil im nördli-
chen Bereich des Stadtteiles Bayenthal. Die nördliche Grenze des Änderungsbereiches wird vom 
Verlauf der Bahnlinie zwischen dem Südbahnhof und der Südbrücke beschrieben. Die Ostgrenze 
bildet von der Südbrücke bis 180 Meter nach Süden die Straße Gustav-Heinemann-Ufer. Von dort 
verspringt sie bis zur nördlichen Spitze der Fritz-Reuter-Straße nach Westen, folgt letzterer nach 
Süden bis zur Schönhauser Straße, folgt dieser bis zur Koblenzer Straße, biegt dort hinein bis zum 
Beginn der Grünanlage und knickt wieder nach Westen ab bis zur Bonner Straße. Auf der Bonner 
Straße verläuft die Plangebietsgrenze zunächst nach Süden bis zur Einmündung der Markstraße, 
in die sie abbiegt, anschließend in den Bischofsweg übergeht und dessen Verlauf bis 125 Meter 
vor ihrer Einmündung in die Vorgebirgstraße folgt. Dort schwenkt sie direkt nach Westen und er-
reicht die Vorgebirgsstraße, dessen Verlauf bis zur Eisenbahnunterführung die westliche Grenze 
des Plangebietes bildet. 
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Mit diesen Grenzen wird eine FNP-Änderungsfläche von rund 59,1 Hektar beschrieben. 
 
 

2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 

2.1 Geschichte des Großmarktes 

Am 17.10.1936 erfolgte der erste Spatenstich zum Kölner Markthallenneubau auf dem Gelände 
am Bonntor. Zunächst auf 7,8 Hektar beschränkt, wuchs die Gesamtfläche durch die Zusammen-
legung von städtischem und privatem Gelände bis heute auf heute 29 Hektar. 
 
Am 01.11.1940 zog der Kölner Großmarkt vom Heumarkt in der Innenstadt ans Bonntor. Neben 
der Haupthalle wurde am 30.08.1937 die Versteigerungshalle im Großmarktgelände fertig gestellt 
und durch den "Erzeugergroßmarkt Köln landwirtschaftliche Produkte eGmbH" in Betrieb genom-
men. Genau 40 Jahre später fand die letzte Versteigerung auf dem Kölner Großmarkt statt. Die 
"Alte Versteigerungshalle" ist heute eine unter Denkmalschutz gestellte Eventhalle. 
 

2.2 Verlagerung des Großmarktes 

Der Rat der Stadt Köln fasste in seiner Sitzung am 13.12.2007 den Beschluss, den bestehenden 
Großmarkt in Köln-Raderberg bis zum Jahre 2020 nach Marsdorf zu verlagern und im Rahmen 
einer neuen Konzeption als Frischezentrum zu etablieren.  
 
Auf dem alten Standort sollen die Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte städtebauliche 
Neustrukturierung mit Vervollständigung des inneren Grüngürtels geschaffen werden.  
 

2.3 Politische Beratungen zur Planung Parkstadt Süd 
 
Kooperatives Verfahren Parkstadt Köln-Süd; hier: Definition des kooperativen Verfahrens und 
Feststellung des Bedarfs (2513/2013): 

Stadtentwicklungsausschuss 12.09.2013 
Bezirksvertretung Rodenkirchen (BV 2)  14.10.2013 
Stadtentwicklungsausschuss  14.11.2013 

Kooperatives Verfahren Parkstadt Köln-Süd; hier: Definition des kooperativen Verfahrens und  
Definition des kooperativen Verfahrens und Bedarfsfeststellungsbeschluss (2513/2013/1): 

Stadtentwicklungsausschuss  06.02.2014 
Bezirksvertretung Rodenkirchen (BV 2)  24.02.2014/10.03.2014 
Stadtentwicklungsausschuss  03.04.2014 

Parkstadt Süd in Köln-Bayenthal/-Raderberg/-Zollstock/-Sülz; Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan (2722/2015): 

Stadtentwicklungsausschuss  03.12.2015 
Bezirksvertretung Rodenkirchen (BV 2)  07.12.2015 
Bezirksvertretung Lindenthal (BV 3)  07.12.2015 
Stadtentwicklungsausschuss  28.01.2016 

Kooperatives Verfahren Parkstadt Süd; Resultate des kooperativen Verfahrens und weitere  
Vorgehensweise zur Erarbeitung eines integrierten Planes (3832/2015): 

Stadtentwicklungsausschuss  28.01.2016 
Ausschuss Umwelt und Grün  23.02.2016 
Wirtschaftsausschuss  25.02.2016 
Verkehrsausschuss  01.03.2016 
Sportausschuss  03.03.2016 
Bezirksvertretung Innenstadt (BV 1) 03.03.2016 
Bezirksvertretung Rodenkirchen (BV 2)  07.03.2016 
Bezirksvertretung Lindenthal (BV 3) 07.03.2016 
Stadtentwicklungsausschuss 10.03.2016 
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3. Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP) 
 
Im rechtskräftigen FNP ist der Änderungsbereich westlich der Bonner Straße zum überwiegenden 
Teil als Sonderbaufläche (SO) mit der Zweckbestimmung Großmarkt dargestellt (32 ha). Südöst-
lich ist ein 1,6 ha großes Gewerbegebiet (GE) Inhalt des FNP.  
 
Östlich der Bonner Straße liegt zunächst eine rund 3 ha große Kerngebietsdarstellung (MK), an die 
sich östlich eine 11,5 ha große Gewerbegebietsfläche (GE) anschließt.  
 
Den Südrand bildet eine annähernd 5 ha große Fläche für Hauptverkehrszüge, den Nordrand eine 
9,4 ha große Fläche für Bahnanlagen, in die eine knapp 7 000 m² große Darstellung einer Grünflä-
che eingebettet ist. 
 
 

4. Berücksichtigung anderer Planungen 
 

4.1 Regionalplan 
 
Im Regionalplan ist der südliche und östliche Änderungsbereich als "Allgemeiner Siedlungsbereich" 
(ASB) dargestellt, der nördliche und westlich der Bonner Straße gelegene als "Bahnbetriebsflä-
chen". Ein kleiner Streifen am Westrand, der real vom Bischofsweg und vorhandenen Großmarkt-
gebäuden belegt ist, ist als "Regionaler Grünzug" und "Waldbereich" ausgewiesen.  
 

 
 
Im Bereich der Bahnbetriebsflächen sowie im geplanten Verlauf der Fortführung des inneren 
Grüngürtels östlich der Bonner Straße muss der Regionalplan geändert werden.  
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Die vorliegende 219. FNP-Änderung dient als Antrag auf Änderung des Regionalplanes bei der 
Bezirksregierung Köln. 
 

4.2 Landschaftsplan 
 
Der Änderungsbereich liegt nicht im Bereich des Landschaftsplanes. 
 

4.3 Städtebaulicher Masterplan Innenstadt Köln 
 
Als Ziel formuliert der Masterplan für die Parkstadt: 

 Entwicklung der innerstädtischen Reserven (Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe,  
Wissenschaft und Forschung), 

 Fortführung des offenen Binnenraumes bis an den Rhein, 

 urbane Entwicklung des Umfeldes Bonner Wall (inklusive Hochpunktakzent), 

 Etablierung der Großmarkthalle als öffentlicher Baustein für Kunst und Freizeit, 

 Weiterverfolgung des Dreizonenmodells mit Grünkorridor von circa 150 m Breite, 

 Kunst als Pionier im Raum, 

 Vernetzung mit der Innenstadt und Bayenthal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ausschnitt aus dem Masterplan) 
 

4.4 Einzelhandels- und Zentrenkonzept Köln 2010 
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept wurde am 17.12.2013 vom Rat der Stadt Köln beschlos-
sen. Seine Ziele sind unter anderem die Förderung der Attraktivität der Kölner City, die Stärkung 
der Haupt- und Nebenzentren in ihrer Versorgungsfunktion und als Mittelpunkte des öffentlichen 
Lebens sowie die Steuerung der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben. 
 
Südlich an der Bonner Straße liegt das Stadtteilzentrum Bayenthal, im Norden und nördlich der 
Bahnunterführung beginnt das Bezirksteilzentrum "Südliche Innenstadt". 
 

4.5 Hochwasserschutzkonzept Köln 
 
Der Rat der Stadt Köln hat im Februar 1996 das Hochwasserschutzkonzept Köln als ganzheitli-
chen kommunalen Aktionsplan beschlossen. Dieser zeigt auf, wie der vorsorgende Hochwasser-
schutz mit dem Ausbau technischer Hochwasserschutzanlagen gewährleistet werden soll. Die er-
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forderlichen Rechtsgrundlagen der bestehenden Hochwasserschutzanlagen wurden mit mehreren 
Planfeststellungsverfahren geschaffen.  
 
 

5. Das Änderungsgebiet im Flächennutzungsplan (FNP) 
 

5.1 Bestehende Nutzungen 
 
Der Großmarkt: 

Mit kommunalen Großmärkten werden Erzeugerinnen und Erzeuger, Großhandel und mittelständi-
scher Lebensmitteleinzelhandel sowie die Gastronomie und die Wochenmarktbeschicker regional 
zusammengeführt. Der Kölner Großmarkt ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Köln zur Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Obst, Gemüse und sonstigen Lebensmitteln. Er bildet eine organisa-
torische, wirtschaftliche und rechtliche Einheit, die durch die Kölner Marktsatzung begründet wird. 
Die Stadt Köln stellt den Platz und die Infrastruktur (Gebäude, Technik und sonstige Einrichtungen) 
den Groß- und Einzelhändlerinnen und -händlern, landwirtschaftlichen Erzeugerinnen und Erzeu-
gern, Kommissionärinnen und Kommissionären sowie Agenturen und Servicebetrieben zur Verfü-
gung. Der Großmarkt beherbergt rund 220 Firmen, davon etwa 150 Importeurinnen, Importeure, 
Großhändlerinnen und Großhändler. Zur klassischen Kundschaft des Großmarktes gehören der 
Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmarktbeschicker, Kantinen, Restaurants, Hotels und sonstige 
Großverbraucher wie Krankenhäuser oder Altenheime. Es  befinden sich Firmen aus dem Dienst-
leistungsbereich auf dem Großmarkt, wie zum Beispiel Speditionen, Packstationen, gewerbliche 
Kühlhäuser, Anwaltskanzleien oder Gastronomiebetriebe1. 
 

5.2 Städtebauliche Planung 
 
Zukünftige Darstellung im FNP: 

Ziel ist, den inneren Grüngürtel im Linksrheinischen zu vollenden und an seinen Rändern die 
"Parkstadt-Süd" zu entwickeln. Es soll am Nordrand der neuen Bebauung eine Grünanlage mit 
einer Größe von 26 ha, die nach ökologischen, klimatischen und städtebaulich-freiraumplaneri-
schen Kriterien entstehen.  

Zur Realisierung bedarf es der Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen auf den Ebenen 
der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung.  
 
 

6. Konzept zur Neudarstellung des FNP im Änderungsbereich 
 

6.1 Aufgabe der bisherigen Darstellungen im FNP 
 
Der Rat der Stadt Köln fasste in seiner Sitzung am 13.12.2007 den Beschluss, den bestehenden 
Großmarkt in Köln-Raderberg bis zum Jahre 2020 nach Marsdorf zu verlagern und im Rahmen 
einer neuen Konzeption als Frischezentrum zu etablieren. Auf dem alten Standort sollen die Vor-
aussetzungen für eine zukunftsorientierte städtebauliche Neustrukturierung mit Vervollständigung 
des inneren Grüngürtels geschaffen werden.  
 
Östlich der Koblenzer - und der Alteburger Straße wurde das Produktionsgelände der ehemaligen 
Dom-Brauerei inzwischen eingeebnet und steht für eine Neubebauung zur Verfügung.  
 

6.2 Änderung der Darstellungen 
 
Auf dieser Ebene der Flächennutzungsplanung und zum jetzigen frühen Verfahrensstand kann zur 
präzisen Flächenaufteilung noch keine endgültige Aussage getroffen werden. Wenn auch grobe 
Zielrichtungen auf der FNP-Ebene vorgegeben werden können, unterliegen Revitalisierungsflä-
chen aber im Detail einer besonderen Dynamik, die sich in Abhängigkeit von Umgebungsfaktoren, 

                                                 
1 Quelle: http://www.stadt-koeln.de/wirtschaft/maerkte/grossmarkt/ (2016) 

http://www.stadt-koeln.de/wirtschaft/maerkte/grossmarkt/
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Nutzungseinschränkungen, möglichen Bodenbelastungen und sozialen wie kulturellen Anforde-
rungen sehr flexibel entwickeln muss. Das Nutzungskorsett des FNP muss daher zwar so eng ge-
schnürt werden, dass unerwünschte Nutzungen unterbleiben, muss aber auch so weitmaschig ge-
fasst sein, dass sich gewünschte Nutzungen flexibel entwickeln können. In den vorangegangenen 
Planungs- und Werkstattverfahren sind voraussichtlich alle raumwirksamen und planungsrelevan-
ten Faktoren bereits erkannt, diskutiert und berücksichtigt worden und haben ihren Einfluss auf das 
zukünftige Nutzungsmosaik ausgeübt; eine flächenhaft abschließende Aussage ist aber noch nicht 
möglich.  
 
Dargestellt wird die Umsetzung des bisher erarbeiteten Entwicklungskonzeptes in eine FNP-
Aussage, die vor allem die Verteilung von Freiraum- und Siedlungsflächen zum Ziel hat.  
 
Die Siedlungsdarstellungen beschränken sich auf eine großflächige Mischflächendarstellung und 
die voraussichtliche Lage der notwendigen Gemeinbedarfsflächen (Schulen). 
 
Die FNP-Grünfläche umfasst die beabsichtigte Ausdehnung und Fortführung des inneren Grüngür-
tels im Änderungsbereich. 
 
Alle Planungsergebnisse haben neben der Darstellung des Städtebaus und des Grüngürtels auch 
genauere Aussagen zur Nutzungsmischung, den Mobilitätskonzepten sowie den Umsetzungspha-
sen getroffen. Das erarbeitete Konzept verzichtet auf Bebauung entlang des Bahndammes (letzte-
re ist im Masterplan vorgesehen) und führt den Grünzug bis zum Rhein fort. Durch eine dichte Be-
bauungsstruktur wird im südlichen Bereich ein neues eigenständiges Stadtquartier geschaffen.  
 
Es soll - an den Rändern der neuen urbanen Parklandschaft - ein moderner, gemischter Stadtteil 
entstehen, der die südliche Innenstadt mit den angrenzenden gewachsenen Stadtvierteln von 
Bayenthal, Raderberg, Zollstock und Sülz verbindet und diese ergänzt. Neben der Schaffung be-
zahlbarer Wohnungen und neuer Arbeitsplätze stand bei der Planung der "Parkstadt-Süd" auch die 
Entwicklung einer guten Infrastruktur, der Bau von Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen 
zur Nahversorgung im Vordergrund.  
 

6.3 Parkstadt Süd 
 
Ziel ist, den inneren Grüngürtel im Linksrheinischen zu vollenden und an seinen Rändern die Park-
stadt-Süd zu entwickeln. Es soll am Nordrand der neuen Bebauung eine Grünanlage mit einer 
Größe von 26 ha nach ökologischen, klimatischen und städtebaulich-freiraumplanerischen Krite-
rien entstehen.  
 
Der Entstehungsprozess und seine planerischen Grundlagen im Detail: 
 
Der innere Grüngürtel: 

Der innere Grüngürtel entstand Ende der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts und trägt bis heute 
wesentlich zur Unverwechselbarkeit des Stadtgrundrisses und zur hohen Lebensqualität in Köln 
bei. Den heute sieben Kilometer langen Grünzug hat die Stadt der Weitsicht ihres früheren Ober-
bürgermeisters Konrad Adenauer und dem Geschick seines Stadtplaners und Architekten Fritz 
Schumacher zu verdanken. Die Idee, das grüne Band auch im Süden der Stadt bis an den Rhein 
zu führen, konnte Adenauer nicht verwirklichen, weil die Industrialisierung in diesem Bereich da-
mals schon zu weit fortgeschritten war. Fast 100 Jahre nach der Anlage dieses großen Parks für 
alle Kölnerinnen und Kölner eröffnet sich nun die Chance, die Lücke zu schließen. Der innerstädti-
sche Grünzug, immer schon Zeugnis der städtebaulichen Entwicklung Kölns und Ausdruck der 
grünplanerischen Leitbilder seiner Entstehungszeit, bildet das Rückgrat der gesamten Planung.  
 
Südliche Innenstadt-Erweiterung: 

Auf Grundlage des vom Rat beschlossenen Entwicklungskonzeptes "Südliche Innenstadt-Erwei-
terung" (ESIE) mit Grundzügen der künftigen Nutzung, die auch der städtebauliche Masterplan von 
Professor Albert Speer aufzeigt, begann im Frühjahr 2015 das städtebaulich-freiraumplanerische 
Verfahren. Das Planungsgebiet mit einer Größe von 115 ha umfasst die Areale der früheren Dom-
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Brauerei an der Alteburger Straße, des einstigen Güterbahnhofs Bonntor und des Kölner Groß-
marktes, der noch bis 2020 seinen angestammten Platz behalten wird, aber auch Flächen am 
Südstadion, am Eifelwall sowie am Gleisdreieck Süd/Höninger Weg. Ziel war es, die städtebauli-
che Rahmenplanung im Dialog mit der Stadtgesellschaft, mit Grundstückseigentümern und Nut-
zern zu erarbeiten.  
 
Die Beteiligten des kooperativen Verfahrens: 

Zur fachlichen Unterstützung der Planung konnte die Stadt fünf international renommierte Pla-
nungsteams aus Stadtplanern, Landschaftsarchitekten und Architekten gewinnen. Alle interessier-
ten Kölnerinnen und Kölner, die Anlieger, Initiativen und Bürgergemeinschaften waren eingeladen, 
ihre Vorstellungen und Ideen vom neuen Quartier in die Planung einzubringen.  
 
Das Verfahren: 

Der Planungsprozess für die Parkstadt-Süd war in ein kooperatives Verfahren eingebettet, das 
vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten bot, auf einen breiten Dialog ausgelegt war und den direkten 
Austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren förderte. Schrittweise wurden so gemeinsame 
Ideen für die künftigen Quartiere entwickelt. Ein Begleitgremium unterstützte den gesamten Pro-
zess aus fachlicher Sicht. 

In der ersten Phase von April bis Juni 2015 wurden vor Ort die besonderen Eigenheiten der unter-
schiedlichen Räume, Identitäten, Talente und Herausforderungen des Plangebietes erkundet. Da-
nach wurden die gesammelten Anregungen und Hinweise zu einem Bild für einen ersten Eindruck 
zusammengetragen und vorgestellt. Die Kölner Stadtgesellschaft konnte ihre Vorstellungen, Wün-
sche und Ideen formulieren und den Planungsteams mit auf den Weg geben. Die Planer wiederum 
stellten ihre Ergebnisse im Fortschritt des Planungsprozesses immer wieder in der Öffentlichkeit 
zur Diskussion. Insgesamt haben alle Arbeiten neben der Darstellung des Städtebaus und des 
Grüngürtels auch genauere Aussagen zur Nutzungsmischung, zu den Mobilitätskonzepten sowie 
zu den Umsetzungsphasen getroffen.  

Das erarbeitete Konzept verzichtet auf Bebauung entlang des Bahndammes und führt den Grün-
zug bis zum Rhein fort. Durch eine dichte Bebauungsstruktur wird im südlichen Bereich ein neues 
eigenständiges Stadtquartier geschaffen. 
 
Veranstaltungen: 

Auftaktveranstaltung  18.04.2015, inklusive Stadtteilspaziergänge 
durch das Planungsgebiet, 

"Parkstadt von Morgen debattieren" 12.05., 19.05., 26.05. und 02.06.2015, 
"Zielvereinbarung – Aufgabe definieren"  19.06. und 20.06.2015, 
"Stadtperspektiven, Gesamtkonzept und Ideenmarkt" 04.09. und 05.09.2015, 
"Quartiere – Das Kleine im Ganzen"  23.10. und 24.10.2015, 
Präsentation der Ergebnisse  26.11.2015, 
Feedbackveranstaltung zum Stand der Planung 09.03.2016, 
"Parkstadt Süd vor Ort" 01.07.2016. 
 

6.4 Die soziale Infrastruktur – Darstellung der Flächen für Gemeinbedarf 
 
Die kleinräumige Versorgung mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wird in den einzelnen 
Erschließungsbereichen entsprechend des vom Fachamt errechneten Bedarfs durch die jeweiligen 
Projektentwickler geleistet. Dazu zählen auch die erforderlichen Spielplätze. Hinsichtlich der schu-
lischen Versorgung ist die endgültige Lage eines Schulstandortes noch nicht abschließend geklärt, 
aber der Bedarf anerkannt und in dieser FNP-Änderung auch flächenmäßig verortet. Der beabsich-
tigte Standort kann sich noch im Laufe der Standortdifferenzierung verschieben.  
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6.5 Verkehr und technische Infrastruktur 
 
Motorisierter Individualverkehr (MIV): 

Die Konsequenzen auf die bestehende Verkehrsinfrastruktur sind untersuchungsbedürftig und 
müssen im weiteren Verfahren spezifiziert werden. 
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): 

Aufgrund der bisherigen Nutzung besteht im Gebiet keine kleinteilige ÖPNV-Erschließung.  

Im Zusammenhang mit dem Planungskonzept soll ein Mobilitätskonzept aufgestellt werden, bei 
dem verschiedene Verkehrsträger untersucht werden.  

Planung der DB zum Ausbau "Köln Bonntor" zum Personenbahnhof: 

Zur Führung einer Schienen-Personen-Nahverkehrslinie (SPNV) nach "Köln Bonntor" ist neben 
dem Neubau eines Bahnsteiges auch ein Neubau von zusätzlichen Weichen erforderlich, um Pa-
rallelfahrten mit dem Güterverkehr zu ermöglichen. Diese Parallelfahrten sind zwingend erforder-
lich, da die Streckenkapazität der Südbrücke durch den Güterverkehr nahezu ausgeschöpft ist.  

 Schaffung einer Verbindung zu den stark frequentierten Haltestationen  
Köln West, Köln Süd bis nach Köln Bonntor,  

 bessere Erschließung der Stadt Köln sowie Verknüpfung mit der Stadtbahn,  

 die neue Station bietet zudem eine Verknüpfung mit der neuen Nord-Süd-Stadtbahn in Köln.  
 
Fuß- und Radverkehr: 

Auf der Grundlage des geplanten Mobilitätskonzeptes wird auch das innere Fuß- und Radwege-
netz ausgerichtet und mit den externen Netzen verbunden. 
 

6.6 Bilanz der Nutzungsänderungen im FNP 
 

Darstellung vorher Darstellung nachher Flächengröße [qm] 

Fläche für Bahnanlagen Grünfläche 48.200 

Fläche für Hauptverkehrszüge Grünfläche 3.100 

Fläche für Hauptverkehrszüge Fläche für Hauptverkehrszüge 44.000 

Gewerbefläche Gemeinbedarfsfläche 20.100 

Gewerbefläche Mischfläche 73.000 

Gewerbefläche Grünfläche 47.000 

Grünfläche Fläche für Hauptverkehrszüge 1.300 

Kerngebiet (MK) Mischfläche 12.000 

Kerngebiet (MK Grünfläche 17.500 

Sonderbaufläche Mischfläche 222.000 

Sonderbaufläche Gemeinbedarfsfläche 7.200 

Sonderbaufläche Grünfläche 91.000 

    

Gesamt  586.400 

 
 

7. Auswirkungen der Planänderung 
 
Mit der 219. Änderung des Flächennutzungsplanes "Parkstadt-Süd" wird der Anstoß gegeben, das 
Areal des Großmarktes zu einem hochwertigen gemischten Quartier in stadträumlich zentraler La-
ge zu entwickeln. Gleichzeitig dient die Einleitung der Änderung als Antrag auf Änderung des Re-
gionalplanes bei der Bezirksregierung Köln.  
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Die geplante Entwicklung leistet einen Beitrag zur Deckung der massiven Wohnraumnachfrage im 
zentralen Bereich der Stadt. Durch die Revitalisierung solcher Innenbereichsflächen wird die Flä-
cheninanspruchnahme durch Siedlungsdispersion im Außenbereich reduziert. 
 
 

8. Umweltbericht 
 

Einleitung 
 
Für das Verfahren zur 219. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) wird eine Umweltprüfung 
gemäß § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB) für die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und 
§ 1a BauGB durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Umweltbericht gemäß § 2a/Anlage 1 
BauGB dargestellt. 


